
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 350 Geo. Geringwertige
Wertpapiere

 Geo. - Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

§ 350.

Bei Wertpapieren, deren Wert 1 Euro nicht übersteigt, entfällt die Verp0ichtung zur Vornahme der Umsatzgeschäfte,

wenn diese mit einem unverhältnismäßigen Kosten- oder Arbeitsaufwand verbunden wären.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gvgo/paragraf/350
file:///

	§ 350 Geo. Geringwertige Wertpapiere
	Geo. - Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz


